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Amtliche Bekanntmachung 
 

Benutzungs- und Entgeltordnung 

für das Dorfgemeinschaftshaus 

„Alte Schule“ der Gemeinde Seefeld 
 

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 16. September 2020 folgende Benutzungs- 

und Entgeltordnung für den Saal mit Abstell- und Küchenraum „im Dorfgemeinschaftshaus 

„Alte Schule“  –nachstehend Versammlungsraum genannt - beschlossen. 

 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Die Versammlungsräume dienen in erster Linie zur Durchführung  kommunaler Veranstaltun-

gen. Sie sollen darüber hinaus gemeinnützigen und kulturellen Veranstaltungen der örtlichen Ver-

eine, Verbände und Organisationen und den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde für die 

Durchführung von Familienfeiern und anderen geselligen Veranstaltungen zur Verfügung gestellt 

werden. Anderen Institutionen oder Personen können die Räume mit Genehmigung der Bürger-

meisterin / des Bürgermeisters oder deren / dessen Beauftragte / Beauftragten zur Verfügung ge-

stellt werden.  

(2) Ein Anspruch auf eine Genehmigung von Veranstaltungen besteht nicht. 

(3) Jede Nutzerin / jeder Nutzer erkennt mit dem Betreten der Versammlungsräume diese Benut-

zungs- und Entgeltordnung an. 

(4) Die Bürgermeisterin / der Bürgermeister ist berechtigt, individuelle, diese Benutzungs- und Ent-

geltordnung ergänzende Benutzungs- und Verhaltensregeln in einer Hausordnung zu erlassen. 

 

§ 2 

Genehmigung 

 

(1) Die Genehmigung zur Benutzung der Versammlungsräume ist rechtzeitig, mindestens zehn 

Tage vor der Veranstaltung, bei der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister oder deren / dessen Be-

auftragte / Beauftragten zu beantragen. Bei der Antragstellung ist die verantwortliche Leitung der 

Veranstaltung und die vermutliche Zahl der teilnehmenden Personen anzugeben. Vereine, Organi-

sationen und sonstige Vereinigungen können regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen anmel-

den. 

(2) Benutzungsgenehmigungen werden widerruflich erteilt. Einen Widerruf haben die Nutzerinnen 

und Nutzer insbesondere bei Verstößen gegen die Benutzungs- und Entgeltordnung zu erwarten. 

Im Falle des Widerrufs besteht kein Anspruch auf eine Entschädigung. 

(3) Die Nutzerin / der Nutzer hat alle für die Durchführung der Veranstaltung erforderlichen Ge-

nehmigungen einzuholen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dafür Sorge zu tragen, dass 

Veranstaltungen mit Musik jeglicher Art bei der GEMA zur Genehmigung angemeldet bzw. ange-

zeigt werden müssen. Die Gemeinde wird von etwaigen Schadensersatzansprüchen freigestellt, 

die aus einer Verletzung der dieser Vorgabe entstehen. 
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(4) Freiluftveranstaltungen und/oder die Nutzung der Außenanlagen auf dem Grundstück der Ver-

sammlungsräume werden nur nach Absprache mit der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister oder 

deren / dessen Beauftragte / Beauftragten genehmigt. 

 

§ 3 

Hausrecht 

 

(1) Das Hausrecht übt die Gemeinde durch die Bürgermeisterin / den Bürgermeister oder deren / 

dessen Beauftragte / Beauftragten aus. Sie / er überwacht den ordnungsgemäßen Betrieb und die 

sachgerechte Nutzung. Wird gegen geltendes Recht verstoßen oder diese Benutzungs- und Ent-

geltordnung nicht eingehalten, kann die Bürgermeisterin / der Bürgermeister oder deren / dessen 

Beauftragte / Beauftragter Zuwiderhandelnde des Hauses verweisen. In schweren Fällen kann die 

Bürgermeisterin / der Bürgermeister ein befristetes oder dauerndes Hausverbot aussprechen. 

 

§ 4 

Aufsicht 

 

(1) Die Versammlungsräume dürfen nur unter Aufsicht und in ständiger Anwesenheit der verant-

wortlichen Leitung der Veranstaltung benutzt werden. Die Leitung ist verpflichtet, für die Einhaltung 

dieser Benutzungs- und Entgeltordnung zu sorgen. Den Anweisungen der das Hausrecht aus-

übenden Person ist Folge zu leisten. 

(2) Schlüssel für die Versammlungsräume werden nur der verantwortlichen Leitung ausgehändigt. 

Bei Verlust der Schlüssel haftet die verantwortliche Leitung für die entstehenden Folgekosten.  

(3) Inventar, Geräte und sonstige Einrichtungen sind von der verantwortlichen Leitung vor der Be-

nutzung zu überprüfen. Die Leitung hat Schäden und Mängel an Inventar, Geräten und sonstigen 

Einrichtungen sofort der das Hausrecht ausübenden Person mitzuteilen. Geschieht dieses nicht, 

so gelten die Versammlungsräume als ordnungsgemäß übergeben. 

(4) Die Leitung verlässt als letztes die Versammlungsräume und hat erhaltene Schlüssel gemäß 

dem festgelegten Übergabetermin persönlich abzugeben. Die Leitung hat sich davon zu überzeu-

gen, dass sich das Inventar, Geräte und sonstigen Einrichtungen nach Beendigung der Veranstal-

tung in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden. Heizkörper sind so zu regulieren, dass ledig-

lich ein Einfrieren der Wasserleitung verhindert wird, geöffnete Wasserhähne sind zu schließen, 

Licht ist überall zu löschen und andere sich in Betrieb befindliche energieabhängige Geräte abzu-

schalten, Fenster und Türen sind zu schließen. Die Übergabe erfolgt an die Bürgermeisterin / den 

Bürgermeister oder deren / dessen Beauftragte / Beauftragten. 

 

§ 5 

Benutzungsregeln  

 

(1) Die Versammlungsräume sowie alle Einrichtungen des Hauses dürfen nur zu dem vereinbarten 

Zweck benutzt werden. 

(2) Das Gebäude, die Versammlungsräume, Inventar, Geräte und sonstige Einrichtungen sind 

pfleglich zu behandeln und sorgfältig zu schonen. 

(3) Die Ein- und Ausfahrten zu den Versammlungsräumen und Rettungswege sind von parkenden 

Fahrzeugen großräumig freizuhalten.  
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(4) Die Vorschriften des Jugendschutzgesetzes sind einzuhalten. 

(5) Gem. dem Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens vom 21. November 2007 

ist das Rauchen in Gebäuden von Trägern öffentlicher Verwaltung nicht gestattet. 

(6) Die Brandschutzordnung ist zu beachten. 

(7) Die verantwortliche Leitung hat für Ruhe und Ordnung während der Benutzung zu sorgen. 

(8) Schilder, Tafeln, Plakate, Bekanntmachungen u. ä. dürfen nur so angebracht werden, dass 

diese keine Schäden an Wänden und Inventar hinterlassen. 

(9) Belästigungen der Anliegerinnen / Anlieger durch an- und abfahrende Fahrzeuge sind soweit 

wie möglich zu vermeiden. 

(10) Inventar, Geräte und sonstige Einrichtungsgegenstände dürfen nicht aus den Räumen bzw. 

aus dem Gebäude entfernt werden. 

(11) Belästigung durch laute Musik ist weitgehend zu vermeiden. Wenn möglich sind Fenster und 

Außentüren geschlossen zu halten. 

(12) Der / Die Beauftrage kontrolliert vor und nach der Veranstaltung die Versammlungsräume, 

Inventar, Geräte und sonstigen Einrichtungsgegenstände. Schadhaftes oder fehlendes Inventar, 

speziell Geschirr, ist der Gemeinde zu ersetzen. 

(13) Das Aufräumen und die saubere Wiederherrichtung („besenrein“) der Versammlungsräume, 

des Inventars, Geräte und sonstigen Einrichtungsgegenstände sowie des gesamten Außenberei-

ches hat bis spätestens 11.00 Uhr des auf die Veranstaltung folgenden Tages zu erfolgen.  

(14) Sämtliche Abfälle, Aschenreste, Flaschen, Papier etc. sind in den dafür vorgesehenen Abfall-

behältern zu entsorgen.  

(15) Kommt die Nutzerin / der Nutzer seiner Verpflichtung nach Absatz (13) und (14) nicht nach, so 

wird der zusätzliche Aufwand der Reinigung der Versammlungsräume auf ihre / seine Kosten ver-

anlasst und in Rechnung gestellt. 

 

§ 6 

Benutzungsentgelt 

(1) Für die Nutzung der Versammlungsräume -ausgenommen kommunale Veranstaltungen, ge-

meinnützige und kulturelle Veranstaltungen der örtlichen Vereine, Verbände und Organisationen- 

ist ein Benutzungsentgelt zu entrichten. 

(2) Das Entgelt beträgt:   

1. a) Das Benutzungsentgelt für private Feierlichkeiten  

    mit weniger als 50 Personen beträgt pro Tag  

    für Seefelder Bürger         50,00 Euro 

b) Das Benutzungsentgelt für private Feierlichkeiten 

    mit weniger als 50 Personen beträgt pro Tag  

    für Auswärtige             120,00 Euro 

c) Das Benutzungsentgelt für private Feierlichkeiten 

    mit mehr als 50 Personen beträgt pro Tag für jede weitere Person 

    für Seefelder Bürger      1,00 Euro 

d) Das Benutzungsentgelt für private Feierlichkeiten 

    mit mehr als 50 Personen beträgt pro Tag für jede weitere Person 

    für Auswärtige      2,00 Euro. 
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2. Endreinigung 

    Für die Endreinigung wird eine Reinigungspauschale in Höhe von         50,00 Euro 

berechnet. 

    Die Reinigungspauschale kann für Seefelder Bürger auf Antrag erlassen werden, wenn die  

    Reinigung selbst durchgeführt wird. 

    Auswärtige haben die Reinigungspauschale grundsätzlich zu entrichten. 

3. Die Kosten für die Reinigung der benutzten Tischwäsche werden gesondert berechnet. 

(3) Das Nutzungsentgelt ist mit der Bürgermeisterin / dem Bürgermeister oder dessen Beauftragte/ 

Beauftragten abzurechnen und in BAR zu übergeben. In Ausnahmefällen ist auch eine Bezahlung 

per Überweisung möglich. 

(4) Der Bürgermeister kann in begründeten Einzelfällen das Entgelt ermäßigen oder erlassen. 

(5) Im Falle der Umsatzsteuerpflicht der Gemeinde ab dem Jahr 2021 gilt das Entgelt zuzüglich der 

gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 

§ 7 

Ausfall von Nutzungszeiten 

(1) Muss eine Veranstaltung kurzfristig abgesagt werden, ist die Bürgermeisterin / der Bürgermeis-

ter oder deren / dessen Beauftragte / Beauftragter zu benachrichtigen. Die Hälfte des Nutzungs-

entgeltes ist zu entrichten, wenn nicht spätestens eine Woche vor dem Termin abgesagt wird. 

Wenn der Gemeinde für die Vorbereitung der Veranstaltung bereits Kosten entstanden sind, wird 

ein Nutzungsentgelt in voller Höhe nach § 6 erhoben. 

 

§ 8 

Haftung  

 

(1) Die Versammlungsräume, Inventar, Geräte und sonstigen Einrichtungen gelten in dem vorhan-

denen Zustand als ordnungsgemäß, es sei denn, dass die verantwortliche Leitung Schäden und 

Mängel gemäß § 4 Abs. 3 gemeldet hat. Die Leitung muss sicherstellen, dass schadhaftes Inven-

tar, Geräte oder sonstige Einrichtungen nicht benutzt werden. 

(2) Die Nutzerin / der Nutzer stellt die Gemeinde von etwaigen Haftpflichtansprüchen seiner Be-

diensteten, Mitglieder oder Beauftragten, der Besucherinnen / Besucher seiner Veranstaltungen 

und Dritter für Schäden frei, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Versammlungsräume, 

Inventar, Geräte und sonstigen Einrichtungen und der Zugänge zu den Räumen stehen. Die Frei-

stellung umfasst sowohl die Erfüllung begründeter als auch die Abwehr unbegründeter Ansprüche.  

(3) Die Nutzerin / der Nutzer verzichtet auf eigene Haftpflichtansprüche gegen die Gemeinde und 

für den Fall der eigenen Inanspruchnahme auf die Geltendmachung von Rückgriffansprüchen ge-

gen die Gemeinde und deren Bedienstete und Beauftragte. 

(4) Die Gemeinde kann von der Nutzerin / dem Nutzer vor Erteilung der Genehmigung den Nach-

weis verlangen, dass eine ausreichende Haftpflichtversicherung besteht, durch welche auch die 

Freistellungsansprüche gedeckt werden. 

(5) Die Nutzerin / der Nutzer haftet der Gemeinde für alle Schäden, die der Gemeinde im Zusam-

menhang mit der Nutzung an den Versammlungsräumen sowie an Inventar, Geräten und sonsti-

gen Einrichtungen entstehen. 
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(6) Die Gemeinde haftet nicht für finanzielle oder sonstige Nachteile, die der Nutzerin / dem Nutzer 

durch äußere Einwirkung oder höhere Gewalt entstehen. 

(7) Unberührt bleibt die Haftung der Gemeinde als Grundstückseigentümerin für den sicheren 

Bauzustand von Gebäuden gemäß § 836 BGB. 

(8) Unbeschadet der in den Absätzen 2 - 4 getroffenen Vereinbarungen sind sämtliche Schäden, 

die im Zusammenhang mit der Nutzung entstehen, der Gemeinde oder deren Beauftragte / Beauf-

tragten unverzüglich anzuzeigen. 

 

§ 9 

Inkrafttreten 

 

Diese Benutzungs- und Entgeltordnung des Dorfgemeinschaftshauses „Alte Schule“ der Gemeinde 

Seefeld tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

Gleichzeitig treten die Benutzungsordnung für den Sport- und Jugendraum der Gemeinde Seefeld 

vom 19.06.1991, der I. Nachtrag zur Benutzungsordnung für das Dorfgemeinschaftshaus „Alte 

Schule“ der Gemeinde Seefeld vom 30.06.2003 und die Entgeltordnung für die Benutzung der „Al-

ten Schule“ in der Gemeinde Seefeld vom 14.10.2010 außer Kraft. 

 

 

Seefeld, den 25.05.2021 

 

 

gez.   (L.S.) 

 

Cathrin Hinrichsen 

(Bürgermeisterin) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Hauptsatzung 

der Gemeinde Bornholt 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Be-

schluss der Gemeindevertretung vom 20.04.2021 und mit Genehmigung des Landrates des Krei-

ses Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung für die Gemeinde Bornholt erlassen: 

 

§ 1 

Wappen, Flagge und Siegel 

 

(1) Das Wappen der Gemeinde Bornholt zeigt in Silber ein schräglinker blauer Balken, oben ein 

grüner Laubbaum, unten ein roter bedachter Brunnen mit schwarzem Eimer an der schwarzen 

Kurbel. 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf weißem Flaggentuch die Figuren des Gemeindewappens in flag-

gengerechter Tinktur. 

(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde 

Bornholt, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters. 

 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 6.000,00 € nicht überschritten wird, 

2. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

3. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

4. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

5. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 6.000,00 €, 

6. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monatliche Miet-

zins einen Betrag von 500,00 € nicht übersteigt, 

7. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 10.000,00 €, 
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8. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 6.000,00 €, 

9. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

10. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die Entscheidung über die Einstellung von 

befristet Beschäftigten, geringfügig Beschäftigen im Einvernehmen mit der Amtsdirektorin oder 

dem Amtsdirektor übertragen. 

 

§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemeindever-

tretung und der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile 

von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 4 

Ständiger Ausschuss 

 

(1) Der folgende ständige Ausschuss nach § 45 Abs. 1 GO wird gebildet: 

 a)  Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung 

 Zusammensetzung: 

 3 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter 

 Aufgabengebiet: 

 Prüfung der Jahresrechnung 

(2) Die Gemeindevertretung kann für die Ausschussvorsitzende/den Ausschussvorsitzenden eine 

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(3) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach 

§ 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen.  

 

§ 5 

Aufgaben der Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat.  

 

§ 6 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann einmal im Jahr eine Versammlung der Ein-

wohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung ei-

ner Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt.  
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(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister eine Ta-

gesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt wer-

den, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden 

sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben.  

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeisterin leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder er 

kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ord-

nungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berichtet in der Einwohnerversammlung über wich-

tige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwoh-

nern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der Ein-

wohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vor-

schläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen mindestens 

der Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung 

über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zuläs-

sig.  

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten:  

  1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,  

  2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

  3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  

  4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und das Ergebnis der 

      Abstimmung.  

Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister  und der Protokollführerin 

oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sind dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorzulegen. 

 

§ 7 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an    

Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzun-

gen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 

Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 

durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 

Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 

die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung in Abstimmung mit der Bürgermeis-

terin oder dem Bürgermeister. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 
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(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-

breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 8 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister und juristischen Personen, an den Gemeindevertreterinnen oder -vertreter oder die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindever-

tretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 6.000,00 €, bei wiederkeh-

renden Leistungen von monatlich 500,00 €, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Aus-

schreibung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leis-

tungen oder der Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freibe-

rufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung 

rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 12.000,00 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen von monatlich 1.000,00 € hält. 

 

§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für 

Arbeitsverträge mit Beschäftigten. 

§ 10 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Am-

tes Mittelholstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, er-

scheint dienstags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amts-

verwaltung in Hohenwestedt, Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Bargfelder 

Straße 10 und in Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor 

liegenden Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewie-

sen. 
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 (2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich et-

was anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar 

mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung vom 29.10.2013 außer Kraft.  

 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 

Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 21.06.2021 erteilt. 

 

 

Bornholt, den 24.06.2021 

 

 

 

gez.   (L.S.) 

 

Thorsten Martens 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Hauptsatzung 

der Gemeinde Grauel 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Be-

schluss der Gemeindevertretung vom 08.03.2021 und mit Genehmigung des Landrates des Krei-

ses Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung für die Gemeinde Grauel erlassen: 

 

§ 1 

Wappen, Flagge und Siegel 

 

(1) Das Wappen der Gemeinde Grauel zeigt von Grün und Gold in Schlangenlinienteilung erhöht 

geteilt, oben links je ein goldenes Buchen- und Eichenblatt, unten flammende Holzkohle aus neun 

schwarz-silbernen Scheiten und sechs silbernen Flammen mit rotem Bord. 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf ungleichmäßig in einen schmaleren gelben Streifen oben und 

einen breiten grünen Streifen unten geteiltem Flaggentuch das Gemeindewappen in flaggenge-

rechter Tinktur. 

(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde 

Grauel, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters. 

 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 6.000,00 € nicht überschritten wird, 

2. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

3. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

4. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

5. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 6.000,00 €, 
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6. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monatliche Miet-

zins 500,00 € nicht übersteigt, 

7. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 12.000,00 €, 

8. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 6.000,00 €, 

9. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

10. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die Entscheidung über die Einstellung von 

befristet Beschäftigten, geringfügig Beschäftigen im Einvernehmen mit der Amtsdirektorin oder 

dem Amtsdirektor übertragen. 

 

§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemeindever-

tretung und der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile 

von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 4 

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

 a)  Finanzausschuss 

 Zusammensetzung: 

 3 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter 

 Aufgabengebiet: 

 Finanzwesen, Grundstücks- und Steuerangelegenheiten, Prüfung der Jahresrechnung 

 b)  Bau- und Wegeausschuss 

 Zusammensetzung: 

 3 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Bauwesen, Umweltschutz, Naturschutz, Landschaftspflege 

In den Ausschuss zu b) können Bürgerinnen oder Bürger gewählt werden, die der Gemeindever-

tretung angehören können, ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen oder Gemeindevertreter 

im Ausschuss nicht erreichen. 

(2) Die Gemeindevertretung kann für die Ausschussvorsitzende/den Ausschussvorsitzenden eine 

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(3) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach 

§ 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen.  
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§ 5 

Aufgaben der Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat.  

 

§ 6 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann einmal im Jahr eine Versammlung der Ein-

wohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung ei-

ner Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt.  

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister eine Ta-

gesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt wer-

den, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden 

sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben.  

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeisterin leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder er 

kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ord-

nungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berichtet in der Einwohnerversammlung über wich-

tige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwoh-

nern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der Ein-

wohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vor-

schläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen mindestens 

der Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung 

über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zuläs-

sig.  

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten:  

  1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,  

  2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

  3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  

  4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und das Ergebnis der 

      Abstimmung.  

Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister  und der Protokollführerin 

oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sind dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorzulegen. 
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§ 7 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an    

Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzun-

gen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 

Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 

durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 

Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 

die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung in Abstimmung mit der Bürgermeis-

terin oder dem Bürgermeister. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-

breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 8 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister und juristischen Personen, an den Gemeindevertreterinnen oder -vertreter oder die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindever-

tretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 6.000,00 €, bei wiederkeh-

renden Leistungen von monatlich 500,00 €, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Aus-

schreibung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leis-

tungen oder der Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freibe-

rufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung 

rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 12.000,00 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen von monatlich 1.000,00 € hält. 

 

§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für 

Arbeitsverträge mit Beschäftigten. 

§ 10 
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Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Am-

tes Mittelholstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, er-

scheint dienstags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amts-

verwaltung in Hohenwestedt, Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Bargfelder 

Straße 10 und in Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor 

liegenden Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewie-

sen. 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich et-

was anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar 

mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung vom 31.05.2013 außer Kraft.  

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 

Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 21.06.2021 erteilt. 

 

 

Grauel, den 24.06.2021 

 

 

gez.   (L. S.) 

 

Friedrich Flügge 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Hauptsatzung 

der Gemeinde Lütjenwestedt 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Be-

schluss der Gemeindevertretung vom 10.03.2021 und mit Genehmigung des Landrates des Krei-

ses Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung für die Gemeinde Lütjenwestedt erlassen: 

 

§ 1 

Siegel 

 

Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das kleine Landeswappen mit der Inschrift „Gemeinde Lüt-

jenwestedt, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 6.000,00 € nicht überschritten wird, 

2. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

3. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

4. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

5. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 6.000,00 €, 

6. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit die monatliche Belas-

tung einen Betrag von 500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € 

nicht übersteigt,  

7. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 10.000,00 €, 

8. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 6.000,00 €, 

9. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

10. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 
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§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemeindever-

tretung und der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile 

von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 4 

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschuss nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

 a)  Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung 

 Zusammensetzung: 

 3 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter 

 Aufgabengebiet: 

 Prüfung der Jahresrechnung 

 b)  Jugend-, Kultur- und Sportausschuss 

Zusammensetzung: 

 3 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Kultur- und Sport- sowie Jugend- Kindergarten-, Soziale und Vereinsangelegenheiten 

 c)  Finanz-, Bau-, und Planungsausschuss 

  Zusammensetzung: 

  3 Mitglieder 

  Aufgabengebiet: 

 Finanzwesen, Grundstücksangelegenheiten und Steuern, Ortsplanung sowie Vorbereitung 

und Überwachung von Baumaßnahmen 

 d)  Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit 

Zusammensetzung 

3 Mitglieder 

Aufgabengebiet: 

Öffentlichkeitsarbeit und erstellen von Info-Material 

 e)  Ausschuss für Unterhaltung öffentlicher Anlagen 

Zusammensetzung 

3 Mitglieder 

Aufgabengebiet: 

Unterhaltung der Gebäude, Wege und Öffentlichen Anlagen und Mitwirkung bei Baumaß-

nahmen und Umweltangelegenheiten 

(2) Die Gemeindevertretung kann für die Ausschussvorsitzende/den Ausschussvorsitzenden eine 

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(3) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach 

§ 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen.  
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§ 5 

Aufgaben der Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat.  

 

§ 6 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann einmal im Jahr eine Versammlung der Ein-

wohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung ei-

ner Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt.  

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister eine Ta-

gesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt wer-

den, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden 

sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben.  

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeisterin leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder er 

kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ord-

nungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berichtet in der Einwohnerversammlung über wich-

tige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwoh-

nern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der Ein-

wohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vor-

schläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen mindestens 

der Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung 

über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zuläs-

sig.  

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten:  

  1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,  

  2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

  3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  

  4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und das Ergebnis der 

      Abstimmung.  

Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister  und der Protokollführerin 

oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sind dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorzulegen. 
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§ 7 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an    

Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzun-

gen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 

Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 

durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 

Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 

die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung in Abstimmung mit der Bürgermeis-

terin oder dem Bürgermeister. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-

breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 8 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister und juristischen Personen, an den Gemeindevertreterinnen oder -vertreter oder die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindever-

tretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 6.000,00 €, bei wiederkeh-

renden Leistungen von monatlich 500,00 €, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Aus-

schreibung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leis-

tungen oder der Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freibe-

rufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung 

rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 25.000,00 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen von monatlich 2.000,00 € hält. 

 

§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für 

Arbeitsverträge mit Beschäftigten. 
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§ 10 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Am-

tes Mittelholstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, er-

scheint dienstags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amts-

verwaltung in Hohenwestedt, Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Bargfelder 

Straße 10 und in Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor 

liegenden Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewie-

sen. 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich et-

was anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar 

mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung vom 31.10.2013 außer Kraft.  

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 

Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 21.06.2021 erteilt. 

 

 

Lütjenwestedt, den 24.06.2021 

 

 

gez.   (L. S.) 

 

Björn Baasch 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Verordnung 

über das Offenhalten von Verkaufsstellen 

aus besonderem Anlass an Sonn- und Feiertagen  

im Jahr 2021 im Bereich des Amtes Mittelholstein  

vom 18.03.2021 
 
 

Aufgrund des § 5 Abs. 1 des Gesetzes über die Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungszeitengesetz 
– LÖffZG -) vom 29. November 2006 (BGBl. Schl.-H. S. 243) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 der 
Landesverordnung über die zuständigen Behörden nach dem Ladenöffnungszeitengesetz vom 
30.11.2006 (GVOBl. Schl.-H. S. 252) wird für die Gemeinden  
Hanerau-Hademarschen und Hohenwestedt verordnet: 
 
 

§ 1 

 

(1) Aus Anlass des „Jahrmarktes“ am 17.10.2021 in der Zeit von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr dürfen 
die Verkaufsstellen in der Gemeinde Hanerau-Hademarschen entsprechend offen gehalten wer-
den. 

(2) Aus Anlass des „Flohmarktes“ am 09.05.2021, des „Bauernmarktes“ am 03.10.2021 sowie 
des „Schiet-Wetter-Shopping“ am 07.11.2021 dürfen die Verkaufsstellen in der Gemeinde Ho-
henwestedt jeweils in der Zeit von 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr offen gehalten werden. 
 
 

§ 2 

 
Die Vorschriften des Gesetzes über den Schutz der Sonn- und Feiertage, die Vorschrift des § 13 
Ladenöffnungszeitengesetz, die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes, des Manteltarifvertrages 
für die Arbeitnehmer im Einzelhandel, des Jugendarbeitsschutz- 
gesetzes und des Mutterschutzgesetzes sind zu beachten. 
 
 

§ 3 

 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung sind Ordnungswidrigkeiten im Sinne des  
§ 14 Ladenöffnungszeitengesetz. 
 

 
§ 4  

 

Diese Verordnung tritt am Tage nach Ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
Sie tritt am 07.11.2021 um 24.00 Uhr außer Kraft. 
 
 
Hohenwestedt, den 18.03.2021 
 
gez. Landt 
 
 
Amt Mittelholstein 
Der Amtsdirektor 
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Gemeinde Bornholt 

 

 

Bornholt, 01.07.2021 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Bornholt ist zu einer Sitzung am 

 
Donnerstag, den 15.07.2021, um 16:00 Uhr, 

im Sitzungssaal in der Verwaltungsstelle Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, 25557 Hanerau-

Hademarschen 

 
einberufen. 

 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwe-

senheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten 
Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden/des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Erläuterungen zur Prüfung der Jahresrechnung 2020 
 

 

 

8 Stichprobenartige Prüfung der Belege zur Jahresrechnung 2020 
 

 

 

9 Schlussbericht zur Jahresrechnung 2020 
 

 

 

10 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Günter Herbst  
Ausschussvorsitzender 
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Gemeinde Beldorf 

 

 

Beldorf, 01.07.2021 

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Beldorf ist zu einer Sitzung am 

 
Montag, dem 12.07.2021, um 10:00 Uhr, 

im Sitzungssaal in der Verwaltungsstelle Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, 25557 Hanerau-

Hademarschen 

 
einberufen. 

 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwe-

senheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten 
Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden/des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Erläuterungen zur Prüfung der Jahresrechnung 2020 
 

 

 

8 Stichprobenartige Prüfung der Belege zur Jahresrechnung 2020 
 

 

 

9 Schlussbericht zur Jahresrechnung 2020 
 

 

 

10 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Torsten Delfs  
Ausschussvorsitzender 
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Gemeinde Tackesdorf 

 
 

 02.07.2021  

 

 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 
 
Der Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung der Gemeinde Tackesdorf ist zu einer Sitzung am 

 
Dienstag, den 13.07.2021, um 15:00 Uhr, 

im Sitzungssaal in der Verwaltungsstelle Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11,  

25557 Hanerau-Hademarschen 

 
einberufen. 

 
 

Tagesordnung 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwe-

senheit und der Beschlussfähigkeit 
 

 

 

2 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

 

 

3 Beschlussfassung über eventuelle Einwendungen gegen die Niederschrift der letzten 
Sitzung 
 

 

 

4 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 
 

 

 

5 Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden/des Bürgermeisters 
 

 

 

6 Einwohnerfragestunde 
 

 

 

7 Erläuterungen zur Prüfung der Jahresrechnung 2020 
 

 

 

8 Stichprobenartige Prüfung der Belege zur Jahresrechnung 2020 
 

 

 

9 Schlussbericht zur Jahresrechnung 2020 
 

 

 

10 Anfragen aus dem Ausschuss 
 

 

 

 
Eine Beschlussfassung über die nichtöffentliche Beratung einzelner Tagesordnungspunkte ist möglich. 
 
 
 
gez. Maik Weber 
Ausschussvorsitzender 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Hauptsatzung 

der Gemeinde Aukrug 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 

2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Beschluss der Gemeinde-

vertretung vom 17.03.2021 und mit Genehmigung des Landrates des Kreises Rendsburg-Eckernförde fol-

gende Hauptsatzung für die Gemeinde Aukrug erlassen: 

 

§ 1 

Wappen, Flagge, Siegel 

 

(1) Das Wappen zeigt in Grün über silbernem Wellenbalken ein silbernes Rad mit vier Speichen (Radkreuz), 

belegt in der Mitte und an den vier äußeren Enden der Speichen mit zusammen fünf roten, mit goldenen Sa-

menkapseln und goldenen Kelchblättern versehenen Rosenblüten. 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt in weißem, oben und unten von einem grünen Streifen begrenzten Tuch das 

Gemeindewappen etwas zur Stange hin verschoben. 

(3) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift “Gemeinde Aukrug, Kreis Rendsburg-

Eckernförde“. 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte ist grundsätzlich erlaubt, soweit die Gemeindever-

tretung im Einzelfall die Verwendung durch Beschluss nicht untersagt.  

 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen Aufga-

ben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

11. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Sicherheiten 

für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 

6.000,00 € nicht überschritten wird, 

12. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen Betrag von 

6.000,00 € nicht übersteigt, 

13. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 500,00 € und 

die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

14. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes 

oder die Belastung einen Wert von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

15. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert von 

25.000,00 €, 

16. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monatliche Mietzins 

500,00 € nicht überschreitet, 

17. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 25.000,00 €, 
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18. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 6.000,00 €, 

19. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

20. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die Entscheidung über die Einstellung von befristet 

Beschäftigten, geringfügig Beschäftigen im Einvernehmen mit der Amtsdirektorin oder dem Amtsdirektor 

sowie mit der/dem zuständigen Fachausschussvorsitzenden übertragen. 

 

§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemeindevertretung und 

der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile von Sitzungen. Zeit, Ort 

und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbe-

reichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 4 

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

 a)  Haupt- und Finanzausschuss 

 Zusammensetzung: 

 9 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Koordinierung der Ausschussarbeit, Finanz- und Haushaltswesen, Prüfung der Jahresrechnung, all-

gemeine Gebäude u. Grundeigentum, Verträge, Satzungswesen, allgemeine Personalangelegenhei-

ten, Beschwerden von Bürgern, Feuerwehrwesen, Ehrenfriedhöfe 

 b)  Ausschuss für Bau und Planungen 

 Zusammensetzung: 

 9 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Bauleitplanung, Bauangelegenheiten, Hoch- u. Tiefbauwesen, Wohnungsbauförderung, Straßen, 

Wege- u. Gewässer  

 c)  Werkausschuss 

 Zusammensetzung: 

 5 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Wasser, Abwasser, Freibad, Bauhof  

 d)  Ausschuss für Bildung und Soziales 

 Zusammensetzung: 

 9 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Allgemeines Schulwesen, Schuleinrichtung und Ausstattung, Turn- und Sportanlagen, Volkshoch-

schule, Büchereiwesen, Chöre, Kultur, Jugendarbeit, Förderung u. Unterhaltung von Einrichtungen 

für die Jugend, Sozialwesen, Altenbetreuung und Altentreffpunkt, Sozialstation, Kindertagesstätten, 

Betreuung von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege u.ä. Einrichtungen, ärztliche Versorgung 
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 e)  Ausschuss für Wirtschaft und Umwelt 

 Zusammensetzung: 

 9 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Heimatpflege, Nachhaltige Entwicklungen, Gemeinschaftsveranstaltungen, Pflege von Patenschaf-

ten, Ortsverschönerung, Entwicklung und Betreuung von Einrichtungen für die Erholung, Fremden-

verkehr, Tourismus, Wirtschaftsförderung, Umweltschutz, Landschaftspflege, Umweltbelange von 

Vorhaben und Planungen der Gemeinde, Landschaftsplanung, Zusammenarbeit mit Vereinen und 

Verbänden, die im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes tätig sind.  

In die unter Ziffer a) und e) genannten Ausschüsse können Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die der 

Gemeindevertretung angehören können; ihre Zahl darf die der Gemeindevertretrinnen und Gemeindevertre-

ter im Ausschuss nicht erreichen. 

(2) Die Gemeindevertretung kann für die Ausschussvorsitzende/den Ausschussvorsitzenden eine Stellvertre-

terin oder einen Stellvertreter wählen. 

(3) Zur Stellvertretung der Ausschussmitglieder wird nach Fraktionen getrennt ein Pool von jeweils 4 Perso-

nen gewählt, die die Ausschussmitglieder im Falle einer Verhinderung in der Reihenfolge, in der sie gewählt 

sind, vertreten. In diesen Pool können neben Gemeindevertretern auch bis zu 2 bürgerliche Mitglieder ge-

wählt werden.  

(4) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und den nach § 46 Abs. 

9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen. 

 

§ 6 

Ortsteile 

 

Es bestehen folgende Ortsteile: 

1. Bargfeld 2. Böken 

3. Bünzen 4. Homfeld 

5. Innien  

 

§ 7 

Ortsteilverfassung 

 

(1) Für die Ortsteile werden folgende Ortsbeiräte gebildet. Sie bestehen aus folgenden Mitgliedern: 

1. Bargfeld 7 Mitglieder 2. Böken 9 Mitglieder 

3. Bünzen 9 Mitglieder 4. Homfeld 9 Mitglieder 

5. Innien 11 Mitglieder  

(2) In die Ortsbeiräte können Gemeindevertreterinnen und -vertreter und andere Bürgerinnen und Bürger, die 

der Gemeindevertretung angehören können, gewählt werden. Die Zahl der anderen Bürgerinnen und Bürger 

muss die der Gemeindevertreterinnen und -vertreter im Ortsbeirat übersteigen.  

§ 8 

Aufgaben der Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit sie sie 

nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse übertragen hat. 
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§ 9 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Zur Erörterung wichtiger Angelegenheiten der Gemeinde kann die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis-

ter eine Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, 

die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt. 

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister eine Tagesordnung 

aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt werden, wenn mindestens die 

Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der 

Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben. 

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder er kann die Re-

dezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ordnungsmäßigen Durchfüh-

rung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das Hausrecht aus. 

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister bzw. die Ortsbeiratsvorsitzende oder der Ortsbeiratsvorsit-

zende berichtet in der Einwohnerversammlung über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese 

zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anre-

gungen und Vorschläge aus der Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind 

die Anregungen und Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stim-

men von mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine 

Abstimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zu-

lässig. 

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll mindestens 

enthalten: 

1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung, 

2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner, 

3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren, 

4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde, und das Ergebnis der Abstim-

mung. 

Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und der Protokollführerin oder dem 

Protokollführer unterzeichnet. 

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung behandelt wer-

den müssen, sind dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorzulegen. 

 

 

§ 10 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an    

Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzun-

gen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 

Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 

durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 

Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 

die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung in Abstimmung mit der Bürgermeis-

terin oder dem Bürgermeister. 
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(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-

breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung von Bild 

und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder eine vergleichbare 

Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 11 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, der Bürgermeisterin oder dem Bürger-

meister und juristischen Personen, an denen Gemeindevertreterinnen oder -vertreter oder die Bürgermeisterin 

oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, 

wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 

500,00 €, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Ausschreibung vorangegangen und der Zuschlag 

nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leistungen oder der Verdingungsordnung für Bauleistungen 

oder der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmi-

gung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 25.000,00 €, 

bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 2.500,00 €, hält. 

 

§ 12 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen monat-

lich 500,00 € nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des § 51 

Abs. 2 und 3 GO entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für Arbeitsverträge mit Beschäftigten. 

§ 13 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Mittel-

holstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, erscheint dienstags 

und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amtsverwaltung in Aukrug, Am 

Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Bargfelder Straße 10 und in Hanerau-Hademarschen, 

Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor liegenden 

Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen Teil in der 

„Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewiesen. 

  



434 
 

 

 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des Absat-

zes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt 

ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel 

zu vermerken.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der Form des 

Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 14 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung 

vom 11.07.2013 außer Kraft.  

 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des Landrats des 

Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 18.06.2021 erteilt. 

 
 
Aukrug, den 30.06.2021 
 
 
gez.    (L.S.) 
 
Joachim Rehder 
(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Hauptsatzung 

der Gemeinde Bendorf 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Be-

schluss der Gemeindevertretung vom 15.03.2021 und mit Genehmigung des Landrates des Krei-

ses Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung für die Gemeinde Bendorf erlassen: 

 

§ 1 

Wappen, Flagge und Siegel 

 

(1) Das Wappen der Gemeinde Bendorf zeigt von Grün und Silber schräglinks durch Wellenschnitt 

geteilt. Oben ein silberner Pferdekopf, unten ein rotes Mühlenrad. 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf von Grün und Weiß im Wellenschnitt schrägrechts geteiltem 

Flaggentuch die Figuren des Gemeindewappens in flaggengerechter Tinktur. 

(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde 

Bendorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters. 

 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 6.000,00 € nicht überschritten wird, 

2. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

3. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

4. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

5. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 6.000,00 €, 

6. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monatliche Miet-

zins 500,00 € nicht übersteigt, 

7. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 12.000,00 €, 
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8. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 6.000,00 €, 

9. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

10. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die Entscheidung über die Einstellung von 

befristet Beschäftigten, geringfügig Beschäftigen im Einvernehmen mit der Amtsdirektorin oder 

dem Amtsdirektor übertragen. 

 

§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemeindever-

tretung und der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile 

von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 4 

Ständiger Ausschuss 

 

(1) Der folgende ständige Ausschuss nach § 45 Abs. 1 GO wird gebildet: 

 Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 

 Zusammensetzung: 

 3 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter 

 Aufgabengebiet: 

 Finanzwesen, Grundstücks- und Steuerangelegenheiten, Prüfung der Jahresrechnung 

(2) Die Gemeindevertretung kann für die Ausschussvorsitzende/den Ausschussvorsitzenden eine 

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(3) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach 

§ 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen.  

 

§ 5 

Aufgaben der Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat.  

 

§ 6 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann einmal im Jahr eine Versammlung der Ein-

wohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung ei-

ner Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt. 
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(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister eine Ta-

gesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt wer-

den, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden 

sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben.  

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeisterin leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder er 

kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ord-

nungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berichtet in der Einwohnerversammlung über wich-

tige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwoh-

nern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der Ein-

wohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vor-

schläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen mindestens 

der Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung 

über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zuläs-

sig.  

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten:  

  1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,  

  2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

  3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  

  4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und das Ergebnis der 

      Abstimmung.  

Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und der Protokollführerin 

oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sind dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorzulegen. 

 

§ 7 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an    

Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzun-

gen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 

Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 

durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 

Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 

die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung in Abstimmung mit der Bürgermeis-

terin oder dem Bürgermeister. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 
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(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-

breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 8 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister und juristischen Personen, an den Gemeindevertreterinnen oder -vertreter oder die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindever-

tretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 6.000,00 €, bei wiederkeh-

renden Leistungen von monatlich 500,00 €, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Aus-

schreibung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leis-

tungen oder der Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freibe-

rufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung 

rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 12.000,00 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen von monatlich 1.000,00 € hält. 

 

§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für 

Arbeitsverträge mit Beschäftigten. 

 

§ 10 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Am-

tes Mittelholstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, er-

scheint dienstags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amts-

verwaltung in Hohenwestedt, Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Bargfelder 

Straße 10 und in Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor 

liegenden Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewie-

sen. 
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(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich et-

was anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar 

mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung vom 31.05.2013 außer Kraft.  

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 

Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 21.06.2021 erteilt. 

 

 

Bendorf, den 30.06.2021 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Holger Ott 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Hauptsatzung 
der Gemeinde Nienborstel 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 
 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Be-

schluss der Gemeindevertretung vom 25.03.2021 und mit Genehmigung des Landrates des Krei-

ses Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung für die Gemeinde Nienborstel erlassen: 

 

 

§ 1 

Wappen, Flagge und Siegel 

 

(1) Das Wappen der Gemeinde Nienborstel zeigt von Gold und Grün im Schlangenschnitt leicht 

gesenkt geteilt, darauf ein vierblättriger Laubbaum in verwechselten Farben. 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf dem gelb-grünen im Schlangenschnitt leicht gesenkt geteilten 

Flaggentuch die Figur des Gemeindewappens in flaggengerechter Tinktur. 

(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde Ni-

enborstel, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters. 

 

 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 6.000,00 € nicht überschritten wird, 

2. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

3. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

4. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

5. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 6.000,00 €, 

6. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monatliche Miet-

zins 500,00 € nicht übersteigt, 

7. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 25.000,00 €, 
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8. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 6.000,00 €, 

9. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

10. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die Entscheidung über die Einstellung von 

befristet Beschäftigten, geringfügig Beschäftigen im Einvernehmen mit der Amtsdirektorin oder 

dem Amtsdirektor übertragen. 

 

§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemeindever-

tretung und der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile 

von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 4 

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

 a)  Bau-, Wege- und Sozialausschuss 

 Zusammensetzung: 

 5 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter und 1 Bürgerin oder Bürger, die der Gemeinde-

vertretung angehören können. 

 Aufgabengebiet: 

 Bau- und Wegewesen, Überprüfung von Abwasser- und Wasseranschlüssen, Naturschutz, 

Kultur- und Landschaftspflege, Jugend-, Senioren- und Sozialangelegenheiten, Kindertages-

stättenangelegenheiten 

 b)  Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung 

 Zusammensetzung: 

 3 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter 

 Aufgabengebiet: 

 Prüfung der Jahresrechnung 

(2) Die Gemeindevertretung kann für jede Ausschussvorsitzende/jeden Ausschussvorsitzenden 

eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(3) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach 

§ 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen.  

 

§ 5 

Aufgaben der Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat.  
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§ 6 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann einmal im Jahr eine Versammlung der Ein-

wohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung ei-

ner Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt.  

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister eine Ta-

gesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt wer-

den, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden 

sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben.  

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeisterin leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder er 

kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ord-

nungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berichtet in der Einwohnerversammlung über wich-

tige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwoh-

nern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der Ein-

wohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vor-

schläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen mindestens 

der Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung 

über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zuläs-

sig.  

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten:  

  1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,  

  2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

  3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  

  4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und das Ergebnis der 

      Abstimmung.  

Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und der Protokollführerin 

oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sind dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorzulegen. 

 

§ 7 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an    

Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzun-

gen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 

Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 

durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 

Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 

die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung in Abstimmung mit der Bürgermeis-

terin oder dem Bürgermeister. 
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(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-

breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 8 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister und juristischen Personen, an den Gemeindevertreterinnen oder -vertreter oder die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindever-

tretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 6.000,00 €, bei wiederkeh-

renden Leistungen von monatlich 500,00 €, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Aus-

schreibung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leis-

tungen oder der Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freibe-

rufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung 

rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 25.000,00 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen von monatlich 2.000,00 € hält. 

 

§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für 

Arbeitsverträge mit Beschäftigten. 

 

§ 10 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes 

Mittelholstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, erscheint 

dienstags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amtsverwaltung 

in Hohenwestedt, Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Bargfelder Straße 10 und in 

Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor lie-

genden Werktag. 

 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewiesen. 
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(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich et-

was anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar 

mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung vom 08.11.2013 außer Kraft.  

 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 

Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 18.06.2021 erteilt. 

 

 

Nienborstel, den 24.06.2021 

 

 

gez.   (L.S.) 

 

Holger Kühl 

(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Gemeinde Wapelfeld 
(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 

Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Be-

schluss der Gemeindevertretung vom 29.03.2021 und mit Genehmigung des Landrates des Krei-

ses Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung für die Gemeinde Wapelfeld erlassen: 

 

§ 1 

Wappen, Flagge und Siegel 

 

(1) Das Wappen der Gemeinde Wapelfeld zeigt in Gold ein erhöhter schräglinker durchbrochener 

blauer Wellenbalken, oben rechts ein rotes Rad, unten links über einem im Schildfuß wachsenden 

grünen Palisadenzaun eine grüne Binse. 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf ungleichmäßig in einen breiten grünen Streifen oben und einen 

schmalen gelben Streifen unten geteiltem Flaggentuch das Gemeindewappens in flaggengerechter 

Tinktur. 

(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift „Gemeinde Wa-

pelfeld, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürger-

meisterin oder des Bürgermeisters. 

 

§ 2 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen 

Aufgaben. 

(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

1. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und Bestellung anderer Si-

cherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem wirtschaftlich gleichkommen, soweit 

ein Betrag von 6.000,00 € nicht überschritten wird, 

2. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des Vermögensgegenstandes einen 

Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

3. Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit die monatliche Belastung einen Betrag von 

500,00 € und die jährliche Belastung einen Betrag von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

4. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des Vermögensge-

genstandes oder die Belastung einen Wert von 6.000,00 € nicht übersteigt, 

5. Annahme oder Vermittlung von Schenkungen, Spenden und Erbschaften bis zu einem Wert 

von 6.000,00 €, 

6. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden, soweit der monatliche Miet-

zins den Betrag von 500,00 € nicht übersteigt, 

7. Vergabe von Aufträgen bis zu einem Wert von 25.000,00 €, 
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8. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen bis zu einem Wert von 6.000,00 €, 

9. die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach dem Baugesetzbuches, 

10. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht nach dem Baugesetzbuch. 

(3) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister wird die Entscheidung über die Einstellung von 

befristet Beschäftigten, geringfügig Beschäftigen im Einvernehmen mit der Amtsdirektorin oder 

dem Amtsdirektor übertragen. 

 

§ 3 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemeindever-

tretung und der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile 

von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In 

Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 4 

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

 a)  Bau- und Wegeausschuss 

 Zusammensetzung: 

 3 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter 

 Aufgabengebiet: 

 Bau- und Wegewesen 

 b)  Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung 

 Zusammensetzung: 

 3 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter 

 Aufgabengebiet: 

 Prüfung der Jahresrechnung 

(2) Die Gemeindevertretung kann für die Ausschussvorsitzende/den Ausschussvorsitzenden eine 

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(3) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und der nach 

§ 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen.  

 

§ 5 

Aufgaben der Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit 

sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse über-

tragen hat.  
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§ 6 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann einmal im Jahr eine Versammlung der Ein-

wohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, die Einberufung ei-

ner Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt.  

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister eine Ta-

gesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt wer-

den, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden 

sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben.  

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeisterin leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder er 

kann die Redezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ord-

nungsmäßigen Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 

Hausrecht aus. 

(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berichtet in der Einwohnerversammlung über wich-

tige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwoh-

nern ist hierzu auf Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der Ein-

wohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vor-

schläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, wenn für sie die Stimmen mindestens 

der Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung 

über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zuläs-

sig.  

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll 

mindestens enthalten:  

  1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung,  

  2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner,  

  3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren,  

  4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde und das Ergebnis der 

      Abstimmung.  

Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und der Protokollführerin 

oder dem Protokollführer unterzeichnet.  

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung be-

handelt werden müssen, sind dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorzulegen. 

 

§ 7 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an    

Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzun-

gen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 

Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 

durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 

Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 

die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung in Abstimmung mit der Bürgermeis-

terin oder dem Bürgermeister. 
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(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-

breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung 

von Bild und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder 

eine vergleichbare Einbindung über Internet hergestellt. 

 

§ 8 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, der Bürgermeisterin oder dem 

Bürgermeister und juristischen Personen, an den Gemeindevertreterinnen oder -vertreter oder die 

Bürgermeisterin oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindever-

tretung rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 6.000,00 €, bei wiederkeh-

renden Leistungen von monatlich 500,00 €, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Aus-

schreibung vorangegangen und der Zuschlag nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leis-

tungen oder der Verdingungsordnung für Bauleistungen oder der Verdingungsordnung für freibe-

rufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmigung der Gemeindevertretung 

rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 25.000,00 €, bei wiederkehrenden 

Leistungen von monatlich 2.000,00 € hält. 

§ 9 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistun-

gen monatlich 500,00 €, nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvor-

schriften des § 51 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung entsprechen. Satz 1 gilt entsprechend für 

Arbeitsverträge mit Beschäftigten. 

 

§ 10 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Am-

tes Mittelholstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, er-

scheint dienstags und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amts-

verwaltung in Hohenwestedt, Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Bargfelder 

Straße 10 und in Hanerau-Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor 

liegenden Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen 

Teil in der „Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewie-

sen. 
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(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form 

des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich et-

was anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar 

mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der 

Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 

 

§ 11 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Haupt-

satzung vom 30.10.2013 außer Kraft.  

 

Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 

Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 21.06.2021 erteilt. 

 

 

Wapelfeld, den 30.06.2021 

 

 

gez.    (L.S.) 
 
Volker Delfs 
(Bürgermeister) 
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Amtliche Bekanntmachung 
 

Hauptsatzung 

der Gemeinde Hohenwestedt 

(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 
 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 Satz 1 und 2 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. Februar 

2003 (GVOBl. Schl.-H. 2003, S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung, wird nach Beschluss der Gemeinde-

vertretung vom 30.03.2021 und mit Genehmigung des Landrates des Kreises Rendsburg-Eckernförde fol-

gende Hauptsatzung für die Gemeinde Hohenwestedt erlassen: 

 

§ 1 

Wappen, Flagge, Siegel 

 

(1) Das Wappen zeigt im blau-silber gespaltenen Schild ein Radtatzenkreuz in verwechselten Farben. 

(2) Die Gemeindeflagge zeigt im blau-weiß gespalteten Liek das Radtatzenkreuz des Gemeindewappens, im 

fliegenden Ende neun abwechselnd blaue und weiße Streifen. 

(3) Das Dienstsiegel zeigt das Gemeindewappen mit der Umschrift “Gemeinde Hohenwestedt Kreis Rends-

burg-Eckernförde“. 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung der Bürgermeisterin oder 

des Bürgermeisters. 

 

§ 2 

Bürgervorsteherin oder Bürgervorsteher 

 

(1) Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher vertritt die Belange der Gemeindevertretung gegenüber 

der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister. 

(2) Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher wird im Falle ihrer oder seiner Verhinderung von ihrer 

oder seiner ersten Stellvertreterin oder ihrem oder seinem ersten Stellvertreter, ist auch diese oder dieser 

verhindert, von ihrer oder seiner zweiten Stellvertreterin oder ihrem oder seinem zweiten Stellvertreter ver-

treten. 

(3) Scheidet die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher oder eine oder einer ihrer oder seiner Stellver-

tretenden vor Beendigung der Wahlzeit der Gemeindevertretung aus ihrem oder seinem Amt aus, so ist die 

Ersatzwahl innerhalb von drei Monaten durchzuführen. 

(4) Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher vertritt bei öffentlichen Anlässen die Gemeindevertre-

tung sowie gemeinsam mit der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister die Gemeinde als Gebietskörper-

schaft. Die Bürgervorsteherin oder der Bürgervorsteher und die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister 

stimmen ihr Auftreten für die Gemeinde im Einzelfall miteinander ab. 
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§ 3 

Bürgermeisterin oder Bürgermeister 

 

(1) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister ist hauptamtlich tätig. Sie oder er ist nicht Mitglied der Ge-

meindevertretung. Sie oder er wird für die Dauer von 6 Jahren gewählt. 

(2) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung in Höhe des Höchstsat-

zes der Kommunalbesoldungsverordnung. 

(3) Die Gemeindevertretung wählt aus ihrer Mitte für die Dauer der Wahlzeit zwei Stellvertretungen der 

Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird im Falle ihrer 

oder seiner Verhinderung durch ihre oder seine Stellvertretenden in der Reihenfolge ihrer Wahl vertreten. 

(4) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertragenen Aufga-

ben. Daneben werden der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister gemäß § 27 Abs. 1 Satz 4 GO weitere 

Entscheidungsbefugnisse übertragen, die im Einzelnen in der dieser Satzung als Anlage beigefügten Zustän-

digkeitsordnung aufgeführt sind. In diese kann jeder Einsicht nehmen.  

 

§ 4 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Mittelholstein kann an den Sitzungen der Gemeindevertretung und 

der Ausschüsse teilnehmen. Das Teilnahmerecht gilt auch für nichtöffentliche Teile von Sitzungen. Zeit, Ort 

und Tagesordnung der Sitzung sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbe-

reichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 

§ 5 

Ständige Ausschüsse 

 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 

 a)  Finanzausschuss 

 Zusammensetzung: 

 9 Mitglieder  

 Aufgabengebiet: 

 Finanzwesen, Grundstücks- und Steuerangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Beteiligungen, 

Kommunalbetriebe, Standortmarketing und Wirtschaftsförderung 

 b)  Ausschuss für öffentliche Angelegenheiten 

 Zusammensetzung: 

 9 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Kultur- und Gemeinschaftswesen, Volkshoch- und Musikschule, Büchereiwesen, Sport, Sozial- und 

Gesundheitswesen, Kinder- und Jugendbetreuung, Feuerwehrangelegenheiten  

 c)  Bau- und Umweltausschuss 

 Zusammensetzung: 

 9 Mitglieder 

 Aufgabengebiet: 

 Wohnungswesen, Bau- und Verkehrswesen, Umwelt- und Naturschutz, Landschaftspflege 
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 d)  Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung 

 Zusammensetzung: 

 3 Gemeindevertreterinnen oder -vertreter 

 Aufgabengebiet: 

 Prüfung der Jahresrechnung  

In die Ausschüsse a), b) und c) können Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die der Gemeindevertre-

tung angehören können; ihre Zahl darf die der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter im Ausschuss 

nicht erreichen. 

(2) Die Gemeindevertretung kann für jede Ausschussvorsitzende/jeden Ausschussvorsitzenden eine Stellver-

treterin oder einen Stellvertreter wählen. 

(3) Zur Stellvertretung der Ausschussmitglieder wird nach Fraktionen getrennt ein Pool von jeweils 4 Perso-

nen gewählt, die die Ausschussmitglieder in der Reihenfolge, in der sie gewählt sind, vertreten. In den Pool 

für die Ausschüsse a), b) und c) können neben Gemeindevertretern auch bis zu 2 bürgerliche Mitglieder ge-

wählt werden.  

(4) Die Zahl der Ausschusssitze kann sich durch Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 GO (Überproportionali-

tätsmandate, beratendes Mandat) erhöhen. 

Als zusätzliche Mitglieder im Sinne des § 46 Abs. 2 GO, einschließlich deren Stellvertretende, können in die 

Ausschüsse auch zur Gemeindevertretung wählbare Bürgerinnen und Bürger entsandt werden.  

(5) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder und den nach § 46 Abs. 

9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden Personen übertragen. 

(6) Daneben werden den Ausschüssen gemäß § 27 Abs. 1 S. 4 (GO) weitere Entscheidungsbefugnisse über-

tragen, die im Einzelnen in der dieser Satzung als Anlage beigefügten Zuständigkeitsordnung aufgeführt 

sind. In diese kann jeder Einsicht nehmen.  

 

§ 6 

Gemeindevertretung 

 

Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach § 27 und 28 GO zugewiesenen Entscheidungen, soweit sie sie 

nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister oder auf ständige Ausschüsse übertragen hat. 

 

§ 7 

Einwohnerversammlung 

 

(1) Zur Erörterung wichtiger Angelegenheiten der Gemeinde kann die Bürgermeisterin oder der Bürgermeis-

ter eine Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, 

die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt. 

(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister eine Tagesordnung 

aufzustellen. Die Tagesordnung kann aus der Einwohnerversammlung ergänzt werden, wenn mindestens die 

Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und Tagesordnung der 

Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben. 

(3) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister leitet die Einwohnerversammlung. Sie oder er kann die Re-

dezeit auf bis zu 3 Minuten je Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ordnungsmäßigen Durchfüh-

rung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das Hausrecht aus. 
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(4) Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister berichtet in der Einwohnerversammlung über wichtige An-

gelegenheiten der Gemeinde und stellt diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwohnern ist hierzu auf 

Wunsch das Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der Einwohnerversammlung ist offen 

abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die Anregungen und Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten 

als angenommen, wenn für sie die Stimmen von mindestens die Hälfte der anwesenden Einwohnerinnen und 

Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung über Anregungen und Vorschläge, die nicht Gemeindean-

gelegenheiten betreffen, ist nicht zulässig. 

(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die Niederschrift soll mindestens 

enthalten: 

1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung, 

2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner, 

3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren, 

4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde, und das Ergebnis der Abstim-

mung. 

Die Niederschrift wird von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und der Protokollführerin oder dem 

Protokollführer unterzeichnet. 

(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der Gemeindevertretung behandelt wer-

den müssen, sind dieser zur nächsten Sitzung zur Beratung vorzulegen. 

 

§ 8 

Sitzungen in Fällen höherer Gewalt 

 

(1) Bei Naturkatastrophen, aus Gründen des Infektionsschutzes oder vergleichbaren außer-

gewöhnlichen Notsituationen, die eine Teilnahme der Gemeindevertreterinnen und -vertreter an    

Sitzungen der Gemeindevertretung erschweren oder verhindern, können die notwendigen Sitzun-

gen der Gemeindevertretung ohne persönliche Anwesenheit der Mitglieder im Sitzungsraum als 

Videokonferenz durchgeführt werden. Dabei werden geeignete technische Hilfsmittel eingesetzt, 

durch die die Sitzung einschließlich der Beratungen und Beschlussfassungen zeitgleich in Bild und 

Ton an alle Personen mit Teilnahmerechten übertragen werden. Die Entscheidung hierüber trifft 

die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung in Abstimmung mit der Bürgermeis-

terin oder dem Bürgermeister. 

(2) Sitzungen der Ausschüsse und der Beiräte können im Sinne des Absatzes 1 durchgeführt wer-

den.  

(3) Wahlen dürfen in einer Sitzung nach Absatz 1 und 2 nicht durchgeführt werden. 

(4) Die Gemeinde entwickelt ein Verfahren, wie Einwohnerinnen und Einwohner im Fall der Durch-

führungen von Sitzungen im Sinne des Absatzes 1 Fragen zu Beratungsgegenständen oder ande-

ren Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft stellen und Vorschläge und Anregungen unter-

breiten können. Das Verfahren wird mit der Tagesordnung zur Sitzung im Sinne des Absatzes 1 

bekanntgemacht.  

(5) Die Öffentlichkeit im Sinne des § 35 Abs. 1 Satz 1 GO wird durch eine zeitgleiche Übertragung von Bild 

und Ton in einem öffentlich zugänglichen Raum und durch eine Echtzeitübertragung oder eine vergleichbare 

Einbindung über Internet hergestellt. 
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§ 9 

Verträge mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern 

 

Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen und -vertretern, der Bürgermeisterin oder dem Bürger-

meister und juristischen Personen, an denen Gemeindevertreterinnen oder -vertreter oder die Bürgermeisterin 

oder der Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, 

wenn sie sich innerhalb einer Wertgrenze von 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 

500,00 €, halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Ausschreibung vorangegangen und der Zuschlag 

nach Maßgabe der Verdingungsordnung für Leistungen oder der Verdingungsordnung für Bauleistungen 

oder der Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen erteilt worden, so ist der Vertrag ohne Genehmi-

gung der Gemeindevertretung rechtsverbindlich, wenn er sich innerhalb einer Wertgrenze von 25.000,00 €, 

bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 2.500,00 €, hält. 

 

§ 10 

Verpflichtungserklärungen 

 

Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 6.000,00 €, bei wiederkehrenden Leistungen monat-

lich 500,00 € nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des § 51 

Abs. 2 und 3 GO entsprechen. 

 

§ 11 

Veröffentlichungen 

 

(1) Satzungen der Gemeinde werden durch Abdruck im amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Mittel-

holstein veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung „Amtsblatt des Amtes Mittelholstein“, erscheint dienstags 

und freitags wenn Veröffentlichungen vorliegen, und ist kostenlos bei der Amtsverwaltung in Hohenwestedt, 

Am Markt 15 oder in den Verwaltungsstellen in Aukrug, Bargfelder Straße 10 und in Hanerau-

Hademarschen, Kaiserstraße 11, erhältlich. 

Fällt der Erscheinungstag auf einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor liegenden 

Werktag. 

Für den Fall, dass eine zusätzliche Ausgabe erscheint, wird auf das Erscheinen und den amtlichen Teil in der 

„Schleswig-Holsteinischen Landeszeitung“ und dem „Holsteinischen Courier“ hingewiesen. 

(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in der Form des Absat-

zes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt 

ist. Beginn und Ende der Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel 

zu vermerken.  

(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls in der Form des 

Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.  

 

§ 12 

Inkrafttreten 

 

Die Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der 

Gemeinde Hohenwestedt vom 29.07.2019 außer Kraft.  
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Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 Satz 3 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des Landrats des 

Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 21.06.2021 erteilt. 

 

 

Hohenwestedt, den 30.06.2021 

 

 

gez.    (L.S.) 

 

Jan Butenschön  

(Bürgermeister) 

 


